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Ar. 48 581

0?ar$auifd?er (5cu)ctbei>crcin.
lieber hunbert ÛJÎann ftarf tagte am 13. gebruar

im „Ralfen" in fftomanfßom baf tßurgauifcße ®eroerbe=

Parlament. 93egrüßt mürbe ef nom Präfibenten bef
©eroerbeoeretnf fRomanêhorn unb bureß bret prächtige
ßteberoorträge bef Plännercßorf. $n fetnem 3aßref'
beriete rotef ffetr ^antonafpräfibent Stein namentlich
auf groet fragen allgemeiner Utatur htn, mit benen fiel)
ber Sßorftanb im 93ericßtf jähre befcßäftigt batte, bie fför»
berung befParjahlungsfpftemf fur ben £>anfr
roerfer unb bie ^Buchhaltung im Abonnement. ®ie
®äligfelt bef ©eroerbefelretärf, ber im oeißoffenen 3aßr
ein oollgerütteltef 3Jlaß an Arbeit ju bewältigen hatte,
roirb com Präfibenten roärmßenf nerbanft. $n ben

Kantonaloorftanb rourten reu gemäblt bie Çerren Arcßi»
teft ©cß errer tn Kreujlingen, 2BiHi Am mann in @r=

malinger, ©attlermeifter ffimpel in 93ifcßoff}eü unb für
ben neu tn ben tßurgauifcßen ©eroerbeoeretn aufgenom»
menen ©ögeretbefißeroerbanb £err ©tabler in ©ulgen.

91acß Petlefung unb ©eneßmigung ber oetfeßiebenen
Qaßrefrecßnungen erßtett fperr ©eroerbefefretär ©übler
baf 2Bort, um bie eingereichten SEBünfcße unb An*
träge jum Seßrlingf gefeße.f » ©ntrourf ju be»

leuchten, ©tnleitenb teilte er mit, baß aufgenommen
groet Pereine olle ©tfeionen jum ©ntrourf ©teûung
genommen, baß bagegen nur gang roenige Peruffoerbänbe
baf (Siefeh beraten haben. ©ntgegen oetfeßiebenen
©limmen, ber .Beit pun ft, jeßt mit einem Seßtlingf»
gefeh m bie Dcffentlicßfeit gu gelangen, fei übel geroäblt,
finbet £>err ©ubier, baf ©egenteil fet ridbtig. ©erabe
bie heutige 3ett geige beutlich, *>"*6 baf £anbroetf bet

unf an ber Ueberf rem bung leibet unb baß ßcß alfo
oiel mehr junge Beute, namentlich intelligente, bem |mnb

cmftaU ID on Sîcnibc ber
Tollten. ®tef tarn teilroeife erreicht roerben, inbem man
bie Seßtlingffürfor g e bucch gute Seßrlingfgefeße
förfcert. 9iur tüchtige Seßrllnge ftnb fpäter imfianbe,
qualitatio ©utef unb 93orgüglicßef gu leiften. ®ie
Perner AufßeQung rebete etne t entließe Sprache, baß
nicht rur untere ffnbuftiie, fonbern auch urfer fpanbroetf
nicht auf bie SJtaffe, fonbern gang befonbetf auj bie

Qualität ber Probufte hingieten muß, roenn ef Müßen
miH. SSBiH man ben £anbroet!erßanb heben, fo muß
cor allem ein tßchttger IRacßroucßf ßerangebilbet roerben.
®af ©efeß fommt alfo gur richtigen 3eit. ®a ein eib--

genöffifeßef ©efeß noch lange auf fiel) roarten läßt, fo
muß ber Danton oorgehen. Ueberftörjt iß bie fantonale
Regelung nicht ; benn fchon nor manchen fahren rourbe

non einer ©rpettenfommiffton ein ©ntrourf aufgearbeitet.
Ptergeßn Kantone beftßen bereitf Seßrlingfgefeße ; einige
baoon fogar oorbilblicß (grelburg unb 2Balltf). ®er
®ßurgau fommt alfo nicht gu früh- ®er Peferent be»

fprach hierauf bie. eingereichten Sßünfcße unb Anträge,
oon benen manche unroefentltcß ßnb. Auf einige roießti*

gere fünfte fei tn btefem Pericßte furg ßtngerotefen.
3n Streitfällen foü ber jenige Picßter enifcßelben,

ber im Seßroertrag ermähnt iß. 3" gtoße Aengfilicß»
feit geigen oerfeßiebene Peruffarten roegen ber effeftio en
Arbeitzeit. 2Baf ber ©efeßefentrourf oorfcßlägt, gilt
heute fchon in ben metßen ©efcßäfifbetrteben. SSergeffen
bie ^anbroetfer meßt, baß baf ©efeß aueß ©ültigfett
haben fott für bie ^nbuflrle unb ben £>anbel. SPoßl
haben geroiffe Pebenten ihre Perecßtigung. Plan roirb
ihnen unb manchen anbern bureß eine anbere Raffung
oetfeßiebener ©efeßefparagrapßen unb bureß Perorb»

nungen entgegenfommen. 9leu= unb begrfißenfroert iß
ber 33orfchlag, ef möcßten für ben ®cßulunterricßt bie

Abenbßunben bif 8 '/s tth^ geftattet unb alfo auch fub>

oentioniert roerben.

©cßon beim erßen ©rfdßetnen unferef ®efeßefent=
rourfef lautete baf Urteil nerfeßtebener Fachleute feßr
günßig. @f gehöre ju ben beßen Sehrtingfgefeßen, hieß
ef. SBenn noch meitere 23erbefferungen burdß bie ©in--
gäbe bef Kantonaloorßanbef an bie Regierung unb bie
großrätlicße ^ommiffion hinju fommen, "fo bürften roir
mit unferem Sehrltngfgefeße auf bem rechten SBege fein.
3n feinem ©cßlußroorte betonte fpetr ©übler oufbrücfltcß,
baß baf ©efeß nießt gegen bie SJieißer fei, fonbern für
fie unb ißren ©tanb nur baf 53eße roolle.

©ine rege ®iffuffion folgte bem mit großem öetfaü
aufgenommenen Sîeferat. ^>etr fftegierungfrat Aepli
rotef u. a. barauf ßtn, baß bureß bie ©dhoffung bef
©efeßef einer feßon längft roteberßolt geäußerten gor>
berung bef ^anbroerferßanbef entfproeßen roorben
fei. ®er 3eitpunft fei nicht fcßlecßt geroäßlt; benn bie
ffîotroenbigfeit einef ©efeßef ßabe fieß noeß nie beffer
erroiefen alf heute, iffler fetn ©efeß roolle, ßnbe ben
3eitpunft immer unpaffenb. ®af ©efeß fei äußerß
forgfältig non einer ©^pertenfommifßon in ber alle
Qntereffenten nertreten roaren, aufgearbeitet unb ein»

ßimmig angenommen roorben. Sroßbem feien mehr
Abänberungfnorfchläge eingereicht roorben, alf baf ©efeß
Paragraphen jäßle, nämlicß 35. Am ©ntrourf roerbe
feftgeßalten roerben; bte Sßünfcße roerbe man footel alf
möglich berüdlitcßtigen ; ef fei baf namentlich babureß möc It h,
baß eine fReiße non Seftimmungen ßatt tnf ©efeß in
jroet Söerorbnungen (etne für baf Çanbroert unb eine
für ben föanbel) htneingeôïadht roerben, bie nor ber
©efeßefabßimmung oeröffenilicßt roerben. ®r hofft, baß
alle 3ntere ffen ten energtfcß für baf ©efeß einßehen
roerben, felbß bann, roenn meßt alle SBünfcße berücf^
ßeßtigt roorben feien.

Angenommen rourbe u. a. fobann noch ber Antrag
freuenfelb.3, ef fei ber ©aß, in bem non bem auf»
naßmfroeifen ©onntagfunterridßt bie 9îebe iß (§ 21), im
Seßtlingfgtfeß gu ßreießen, ba er inf ©onntagfgefeß
htneingeßöre. S3ei ber Beratung bef neu ju feßaffenben
©onntagfgefeßef möge bann aueß bie Sontronerfe jroifcßen
bem ©onntagfnerein unb ben ffteunben bef ©onntagf-
unterrießtf eine ©rlebigung finben, mit ber beibe par=
teten sufrieben fein lönnen.

^olgenbe Pefolution rourbe etnßimmig an»
genommen :

„®ie heutige ®elegiertenoerfammlung bef tßur»
gauifeßen ©eroerbeoeretnf, tn ©rroägung:

1. baß bie ©tnfüßrung bef ©efeßef fi&er baf Seßr»
lingfroefen bie ©rfüHung einef feit balb jroet
Oaßrjeßnten aufgeßeüten Poßulatef bef tßur»
gauifeßen ©eroerbeneretnf öebeutet,

2. baß baf berufliche Pilbungfroefen bei ber bif=
ßerigen greiroiüigfeit nur ein ©tüclroerl iß,

erblicit in beffen gefeßließer Regelung baf einige Plittel,
um jenef tn georbnete Paßnen ju lenten, einen' tüchtigen
tJiacßroucßf für ©eroerbe unb |ianbel ßeranjugießen unb
bamit bie 23orbebingungen für ^ebung bef ©eroerbe»
unb fpanbelfßanbef ju feßaffen. Angeficßtf biefef @nb=
jroecfef bef Seßrlingfgefeßef befcßließt bie heutige 93er»

fammlung, ef fei mit aller ©ntfcßiebenßeit für beffen
93erroirllicßung etnjutreten, unb fie gibt ber beftimmten
©rroartung Aufbruch baß jeber ^anbroerler unb ©e»
roerbetreibenbe jur ©ßre unb jum 933oßl feinef èerufef
freubig unb gefcßloffen für baffelbe einfteßen roerbe.

®te 93erfammlung nimmt mit 93efrtebigung Äenntnif
baoon, baß oerfeßiebene berechtigte SBfinfdje ber einzelnen
Perufffategorien bureß ben leitenben Auffcßuß in einer
rooßlmotioterten ©ingabe an bie großrät ließe ^ommifjion
jum Aufbrudt gelangt ftnb."

3n oorgerüelter ©tunbe referierte £>err ffrtebenfrießter
®üßli in fRotnanf ßorn noeß über bie ©rünbung

Nr, 4»

Churgauischer Gewerbeverein.
Ueber hundert Mann stark tagte am 13. Februar

im „Falken" in Romanshorn das lhurgauische Gewerbe-
Parlament, Begrüßt wurde es vom Präsidenten des
Gewerbeveretns Romans Horn und durch drei prächtige
Liedervorträge des Männerchors. In seinem Jahres-
berichte wies Herr Kantonalpräsidenl Stein namentlich
auf zwei Fragen allgemeiner Natur hin, mit denen sich

der Vorstand im Berichtsjahre beschäftigt hatte, die För-
derung desBarzahlungssystems für den Hand-
werker und die Buchhaltung im Abonnement. Die
Tätigkeit des Gewerbesekretärs, der im verflossenen Jahr
ein vollgerütteltes Maß an Arbeit zu bewältigen hatte,
wird vom Präsidenten wärmstens verdankt. In den

Kantonaloorstand wurden neu gewählt die Herren Archi-
tekt Scherrer in Kreuzlingen, Willi Am mann in Er-
matingen, Satilermeister Fimpel in Bischosszell und für
den neu in den thurgauischen Gewerbeveretn aufgenom-
menen Sögeretbesitzerverband Herr Stadler in Sulgen.

Nach Verlesung und Genehmigung der verschiedenen
Jahresrechnungen erhielt Herr Gewerbesekretär Gubler
das Wort, um die eingereichten Wünsche und An-
träge zum Lehrlingsgesetzes- Entwurf zu be-

leuchten. Einleitend teilte er mit, daß ausgenommen
zwei Vereine olle Sektionen zum Entwurf Stellung
genommen, daß dagegen nur ganz wenige Berufsoerbände
das Gesetz beraten haben. Entgegen verschiedenen
Stimmen, der Zeitpunkt, jetzt mit einem Lehrlings-
gesetz an die Oeffentlichkeit zu gelangen, sei übel gewählt,
findet Herr Gubler. das Gegenteil sei richtig. Gerade
die heutige Zeit zeige deutlich, daß das Handwerk bet

uns an der Ueberfre m dung leidet und daß sich also
viel mehr junge Leute, namentlich intelligente, dem Hand

sollten. Dies kann teilweise erreicht werden, indem man
die Lehrlingsfürsorge durch gute Lehrlingsgesetze
fördert. Nur tüchtige Lehrlinge sind später imstande,
qualitativ Gutes und Vorzügliches zu leisten. Die
Berner Ausstellung redete eine deutliche Sprache, daß
nicht nur unsere Industrie, sondern auch unser Handwerk
nicht auf die Masse, sondern ganz besonders auj die

Qualität der Produkte hinzielen muß, wenn es blühen
will. Will man den Handwerkerstand heben, so muß
vor allem ein tüchtiger Nachwuchs herangebildet werden.
Das Gesetz kommt also zur richtigen Zeit. Da ein eid-
genössisches Gesttz noch lange auf sich warten läßt, so

muß der Kanton vorgehen. Ueberstürzt ist die kantonale
Regelung nicht; denn schon vor manchen Jahren wurde
von einer Expertenkommission ein Entwurf ausgearbeitet.
Vierzehn Kantone besitzen bereits Lehrlingsgefitze; einige
davon sogar vorbildlich (Freiburg und Wallts). Der
Thurgau kommt also nicht zu früh. Der Referent be-

sprach hierauf die. eingereichten Wünsche und Anträge,
von denen manche unwesentlich sind. Auf einige wicht?»

gere Punkte sei in diesem Berichte kurz hingewiesen.

In Streitfällen soll derjenige Richter entscheiden,
der im Lehroertrag erwähnt ist. Zu große Aengstlich-
keit zeigen verschiedene Berufsarten wegen der effektiv en
Arbeitszeit. Was der Gesetzesentwurf vorschlägt, gilt
heute schon in den meisten Geschäftsbetrieben. Vergessen
die Handwerker nicht, daß das Gesetz auch Gültigkett
haben soll für die Industrie und den Handel. Wohl
haben gewisse Bedenken ihre Berechtigung, Man wird
ihnen und manchen andern durch eine andere Fassung
verschiedener Gesetzesparagraphen und durch Verord-
nungen entgegenkommen. Neu- und begrüßenswert ist
der Vorschlag, es möchten für den Schulunterricht die

Abendstunden bis 8'/- Uhr gestattet und also auch sub-

ventioniert werden.

Schon beim ersten Erscheinen unseres Gesctzesent-
wurfes lautete das Urteil verschiedener Fachleute sehr
günstig. Es gehöre zu den besten Lehrlingsgesetzen, hieß
es. Wenn noch weitere Verbesserungen durch die Ein-
gäbe des Kantonalvorstandes an die Regierung und die
großrätliche Kommission hinzu kommen, 'so dürften wir
mit unserem Lehrlingsgesetze auf dem rechten Wege sein.

In seinem Schlußworte betonte Herr Gubler ausdrücklich,
daß das Gesetz nicht gegen die Meister sei, sondern für
sie und ihren Stand nur das Beste wolle.

Eine rege Diskussion folgte dem mit großem Beifall
aufgenommenen Referat. Herr Regierungsrat Aepli
wies u. a. darauf hin, daß durch die Schaffang des
Gesetzes einer schon längst wiederholt geäußerten For-
derung des Handwerkerstandes entsprochen worden
sei. Der Zeitpunkt sei nicht schlecht gewählt; denn die
Notwendigkeit eines Gesetzes habe sich noch nie besser
erwiesen als heute. Wer kein Gesetz wolle, finde den
Zeitpunkt immer unpassend. Das Gesetz sei äußerst
sorgfältig von einer Expertenkommission in der alle
Interessenten vertreten waren, ausgearbeitet und ein-
stimmig angenommen worden. Trotzdem seien mehr
Abänderungsvorschläge eingereicht worden, als das Gesetz
Paragraphen zähle, nämlich 35. Am Entwurf werde
festgehalten werden; die Wünsche werde man soviel als
möglich berücksichtigen ; es sei das namentlich dadurch möc li ch,

daß eine Reihe von Bestimmungen statt ins Gesetz in
zwei Verordnungen (eine für das Handwerk und eine
für den Handel) hineingebracht werden, die vor der
Gesetzesabstimmung veröffentlicht werden. Er hofft, daß
alle Interessenten energisch für das Gesetz einstehen
werden, selbst dann, wenn nicht alle Wünsche berück-
sichtigt worden seien.

Angenommen wurde u. a. sodann noch der Antrag
F?<ms«felds. es sei der Satz, in dem von dem aus-
nahmsweisen Sonntags unterricht die Rede ist (tz 21). im
Lehrlingsgesetz zu streichen, da er ins Sonntagsgesktz
htnetngehöre. Bei der Beratung des neu zu schaffenden
Sonntagsgesetzes möge dann auch die Kontroverse zwischen
dem Sonnlagsverein und den Freunden des Sonntags-
Unterrichts eine Erledigung finden, mit der beide Par-
teten zufrieden sein können.

Folgende Resolution wurde einstimmig an-
genommen:

„Die heutige Delegiertenversammlung des thur-
gauischen Gewerbeveretns, in Erwägung:

1. daß die Einführung des Gesetzes über das Lehr-
lingswesen die Erfüllung eines seit bald zwei
Jahrzehnten aufgestellten Postulates des thur-
gauischen Gewerbeveretns bedeutet,

2. daß das berufliche Bildungswesen bei der bis-
herigen Freiwilligkeit nur ein Stückwerk ist,

erblickt in dessen gesetzlicher Regelung das einzige Mittel,
um jenes in geordnete Bahnen zu lenken, einen tüchtigen
Nachwuchs für Gewerbe und Handel heranzuziehen und
damit die Vorbedingungen für Hebung des Gewerbe-
und Handelsstandes zu schaffen. Angesichts dieses End-
Zweckes des Lehrlingsgesetzes beschließt die heutige Ver-
sammlung, es sei mit aller Entschiedenheit für dessen
Verwirklichung einzutreten, und sie gibt der bestimmten
Erwartung Ausdruck, daß jeder Handwerker und Ge-
werbetreibende zur Ehre und zum Wohl seines Berufes
freudig und geschlossen für dasselbe einstehen werde.

Die Versammlung nimmt mit Befriedigung Kenntnis
davon, daß verschiedene berechtigte Wünsche der einzelnen
Berufskategorten durch den leitenden Ausschuß in einer
wohlmotivterten Eingabe an die großrätliche Kommission
zum Ausdruck gelangt find."

In vorgerückter Stunde referierte Herr Friedensrichter
Düßli in Rornanshorn noch über die Gründung
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einef thurgauifchen Krebitfdjutzoereinf. ©te
flaren Stufführungen bef ^Referenten erroirîten, baß nach
ïurjer ©tfîuffion etnftimmig bte ©rünbung befdi)loffen
unb ber Sorftanb beauftragt tourbe, Statuten unb $Re=

glement für bte neue ©»noffenfdjaft aufzuarbeiten, ber
beizutreten jeber ©ettion unb jebem ©inzelmitglteb bef
thurgauifchen ©eroerbeoeretnf freigefteUt bleibt, ©er
Serbanb roirb nom îantonalen ©jroerbeoeretn gegrönbet
unb organifiert, marfchlert aber nachher alf Unterabteilung
bef äRutteroereinf unter beffen Slufpijlen ooUftänbig
felbfiänbig.

©chlteßlich tetlte Çetr ©übler alf ^rafibent ber
Sehrlingfprüfungftommiffion noch mit, baß bte 3uf)l ber
atnmdbungen für bie nächfie Prüfung in yjîûllijeim groß
fet, tnbem ftcf) bis jetzt fcf(on 83 Jünglinge unb 8 Sehr-
töcßter angemelbet hätten. ©te SBerffiätteprüfungen
finben nom 20. bif 22. SRärz unb bte ©ct|lußprüfung
SRontag ben 27. SRärz ftatt.

Massnahmen zur Milderung der Arbeits-
losigKeit im Kanton Zürich.

©er SReglerungfrat unterbreitet bem Kantonfrat fol-
genben Slntrag:

1. Son bem Sexicht bef iRegterungfratef betreffenb
bie SRaßnabmen zur SR tlberun g ber Slrbeitflofigfeit roirb
Sormerf genommen.

2. ©er Sftegterungfrat mirb ermächtigt, zur Slufrid}-
tung oon Setträgen an prioate Slrbeitflofenoerftcherungen
(©eroertfdhaften) für bie im $at)re 1914 aufgerichtete
Slrbeitflofenunterftützung bem fantonalen gemeinnützigen
Çilfffonbf etnen Setrag oon gr. 27,308.40 zu entnehmen.

3n ber beigegebenen SBeifung roirb ber Antrag rote

folgt begrünbet: 2lm 13. ©ejember 1915 bat ber Kan-
tonfrat bei Slnlaß ber Seratung bef IRedhenfdhaftfbe-
ridhtef bef SRegierungfratef für baf 3ahï 1914 fol-
genbef Softulat aufgeteilt:

„©er SRegterungfrat roirb eingelaben, zu prüfen, ob
ben prioaten Slrbeitflofenoerficherungen (©eroertfdhaften)
roie für baf 3ahr 1913 auch für bte im 3ahre 1914
aufgerichtete Slrbeitflofenunterftüßung 20 % ©uboention
aufzurichten feten. ©er Setrag roäre bem îantonalen
Çilfffonbf z" entnehmen."

©lefef Softulat ift 00m SRegterungfrat ber Solff-
roirtfchaftfbireftion zur Slntragfieüung übermittelt roorben.
Saut 3Ritteilung ber gtnanzbirettion roar bet Seftanb
bef îantonalen gemeinnützigen fpiifffonbf am 31. ©ezember
1915 nach Sezaijlung ber Ünterftützungen an bie Familien
oon aSehrmännern (427,100 gr.) unb nach Slufrichtung
etnef Seitragef an bie Slrmenaufgaben ber ©emetnben
(165,936 gr.) noch 480,222 gr. ©cl)on oor ®nbe Quni
1915 îamen um Slufridhtung Don ©taatfbeitragen an
bte Auflagen für Slrbeitflofen-Unterfiützung im Qahre
1914 burdh befonbete ©efuche etn: 1 ®af ©eroert-
fchaftfîarteïl bef Kantonf 3ütich für 22 oerfdhtebene
©eroerîfchaften auf ©tabt unb Sanbfchaft 3i"ùcf) uiit
4941 llnterfiützten unb einem Unterftützungfbeitrag oon
162.315 fÇr. ; 2. ber djriftHche Çolzarbeiteroerbanb ber
©djroetz für bie im Kanton 3üridö wohnhaften SRitglieber
mit 83 Unterfiützten. Setrag 2802 gr. ; 3. bie Such-
bructergeroertfdhaft 3faich mit 16 Unterftütsten, betrag
1955 gr.; 4. ber 3entraloerbanb ber fchroetzerifchen
föanbmafdhlnenfticteret für bte zürdherifchen ©eïtionen
Sfâffiton unb £>tnroil mit 78 Untexftützten, Setrag 1476
grauten.

®ie ©efamtfumme oon 5118 Unterftüßten unb 168,548
grauten Settrag änberte fid) burch Seriftîation ber Sin-
gaben in 5384 Unterfiützte unb 169,042 gr. Settrag.

©emäß Subget für baf 3<>h* 1915 roaren 6000 gr.
alf orbentlicher unb 4000 gr. alf außerorbentlicher Set-
trag, alfo im ©anzen 10,000 gr. für bie Slrbeitflofen-
unterftütjung aufzurichten, ©aoon gtng für bie Slrbeitf-
lofenunterfiühung ber ©tabt 3ürich etn Seitrag oon
3500 gc. ab. ©en oben genannten ©efuchfteUern tonnte
bemnach etn ©taatfbeitrag oon zufammen höchflenf 6500
granten oerabretdht werben.

©iefer gemäß SefdEjlnf) bef IRegierungfratef 00m
23. Quii 1915 berettf aufgeridhtete tantonale Settrag
macht oon bem getarnten Ünterftühungfbetrag ber ge=

nannten ©eroertfdhaften unb Serbänbe 3,8 % auf. 3m
Sorfahr roar ben ©eroertfdhaften an ihre Slrbeitflofen«
unterftütjung im Qahre 1913 im Setrage oon 64,680
granten ein ©taatfbeitrag oon 17,087 gr., nämlich
2087 gr. auf bem orbentlidjen Krebite unb 15,000 gr.
auf bem fantonalen gemeinnützigen £>ilfffonbf, ober
23 7o ihrer Auflagen aufgerichtet roorben.

3u ben oon ben Slrbeitergeroertfchaften im 3ahre 1914
aufgerichteten Itnterftützungfbetrögen gibt baf ©efretariat
bef ©eroertfdhaftffartellf noch folgenbe ©rflärungen : ©ie
roirtfchaftlidhe Krijtf bef Qahref 1913 habe ftd) auch
auf baf 3ahr 1914 aufgebehnt unb fet burdh ben am
1. Sluguft aufgebrochenen Krteg ganz bebeutenb oer=

fdhärft roorben. ©emzufolge feten erheblich größere Sin-
forberungen an bie Slrbeitergeroerff^aften für Unter-
ftütjung arbeitflofer SRitglleber geftellt roorben. ©le @e=

famtunterftü^ungffumme im Kanton 3ütich roar nach
früheren Seridhten fdhon im Qahre 1913 brei- bif oter-
mal größer alf z- S. im 3«hre 1910; bte aufbezahlten
Itnterfiützungen für baf gahr 1914 überfteigen aber bie«

jenigen für 1913 um baf 3u>et= bif ©retfache.
3n ©rroägung, baß bie Kaffen ber ©eroertfdhaften

bef Äantonf 3ûn<h infolge ber außetgeroöhnlidh ungün-
fügen Serhältntffe bef QabreS 1914 überaus ftart burdh
bie Srbeitflüfenunterftüi;ung tfirer 3Ritgueber in lufprudh
genommen roorben ftnb, beantragt ber tRegterungfrat,
ben ©eroertfchaften im ganzen 20 % itjcef ©efamtbe-
tragef oon 169,042 gr., alfo gr. 33,808 40, abzüglich
bte berettf aufbezahlten 6500 gr., aufzurichten unb ben
SReft im Setrage oon gr. 27,308.40 bem îantonalen ge-
meinnüfzigen £>itfffonbf zu entnehmen.

•Behagliche <2Bärjne.
aBohltätig ift bef geuerf ÜRacht! Qebenfalif

hat ©dhiHer bei ber ©dfaffung feinef Stebef oon ber

Joh. Gräber, Eisenkonstruktions-Werkstätie

Winterthui», Wülflingerstrasse. — Telephon.

Spezialfabrik eiserner Formen
für die

Zementwaren-Industrie.
Silberne Medaille 1908 Mailand.

Patentierter Zementrohrformen - Verschluss*
Spezialartikel : Formen für alle Betriebe.

Eisenkonstruktionen jeder Art.
Durch bedeutende

Vergrösserungen 1185

höchste Leisttinesfähleckreit.
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eines thurgauischen Kreditschutzvereins. Die
klaren Ausführungen des Referenten erwirkten, daß nach
kurzer Diskussion einstimmig die Gründung beschlossen
und der Vorstand beauftragt wurde, Statuten und Re-
glement für die neue Genossenschaft auszuarbeiten, der
beizutreten jeder Sektion und jedem Einzelmitglted des
thurgauischen Gewerbevereins freigestellt bleibt. Der
Verband wird vom kantonalen Gewerbeverein gegründet
und organisiert, marschiert aber nachher als Unterabteilung
des Muttervereins unter dessen Auspizien vollständig
selbständig.

Schließlich teilte Herr Gubler als Präsident der
Lehrlingsprüfungskommission noch mit, daß die Zahl der
Anmeldungen für die nächste Prüfung in Müllheim groß
sei, indem sich bis jetzt schon 83 Jünglinge und 8 Lehr-
töchter angemeldet hätten. Die Werkstätteprüfungen
finden vom 20. bis 22. März und die Schlußprüfung
Montag den 27. März statt.

Massnalmen xur MiMerung âer Ittbà
losigkeil im hamon Xiiricd.

Der Regierungsrat unterbreitet dem Kantonsrat fol-
genden Antrag:

1. Von dem Bericht des Regierungsrates betreffend
die Maßnahmen zur Milderung der Arbeitslosigkeit wird
Vormerk genommen.

2. Der Regierungsrat wird ermächtigt, zur Ausrich-
tung von Beiträgen an private Arbeitslosenversicherungen
(Gewerkschaften) für die im Jahre 1914 ausgerichtete
Arbeitslosenunterstützung dem kantonalen gemeinnützigen
Hilfsfonds einen Betrag von Fr. 27,308.40 zu entnehmen.

In der beigegebenen Weisung wird der Antrag wie
folgt begründet: Am 13. Dezember 1915 hat der Kan-
lonsrat bei Anlaß der Beratung des Rechenschaftsbe-
richtes des Regierungsrates für das Jahr 1914 fol-
gendes Postulat aufgestellt:

„Der Regterungsrat wird eingeladen, zu prüfen, ob
den privaten Arbeitslosenversicherungen (Gewerkschaften)
wie für das Jahr 1913 auch für die im Jahre 1914
ausgerichtete Arbeitslosenunterstützung 20 °/o Subvention
auszurichten seien. Der Betrag wäre dem kantonalen

Hilfsfonds zu entnehmen."
Dieses Postulat ist vom Regterungsrat der Volks-

wirischastsdirektion zur Antragstellung übermittelt worden.
Laut Mitteilung der Finanzdireklion war der Bestand
des kantonalen gemeinnützigen Hilfsfonds am 31. Dezember
19t5 nach Bezahlung der Unterstützungen an die Familien
von Wehrmännern (427,100 Fr.) und nach Ausrichtung
eines Beitrages an die Armenausgaben der Gemeinden
(165,936 Fr.) noch 480.222 Fr. Schon vor Ende Juni
1915 kamen um Ausrichtung von Staats beitrügen an
die Auslagen für Arbeitslosen-Unterstützung im Jahre
1914 durch besondere Gesuche ein: 1 Das Gewerk-
schaftskartell des Kantons Zürich für 22 verschiedene
Gewerkschaften aus Stadt und Landschaft Zürich mit
4941 Unterstützten und einem Unterstützungsbeitrag von
162.315 Fr.; 2. der christliche Holzarbeiteroerband der
Schweiz für die im Kanton Zürich wohnhasten Mitglieder
mit 83 Unterstützten. Betrag 2802 Fr.; 3. die Buch-
druckergewerkschaft Zürich mit 16 Unterstützten, Betrag
1955 Fr.; 4 der Zentralverband der schweizerischen
Handmaschinenstickerei für die zürcherischen Sektionen
Psäffikon und Hinwil mit 78 Unterstützten. Betrag 1476
Franken.

Die Gesamtsumme von 5118 Unterstützten und 168.548
Franken Beitrag änderte sich durch Verifikation der An-
gaben in 5384 Unterstützte und 169.042 Fr. Beitrag.

Gemäß Budget für das Jahr 1915 waren 6000 Fr.
als ordentlicher und 4000 Fr. als außerordentlicher Bet-
trag, also im Ganzen 10,000 Fr. für die Arbeitslosen-
Unterstützung auszurichten. Davon ging für die Arbeils-
losenunterstützung der Stadt Zürich ein Beitrag von
3500 Fr. ab. Den oben genannten Gesuchstellern konnte
demnach ein Staatsbeitrag von zusammen höchstens 6500
Franken verabreicht werden.

Dieser gemäß Beschluß des Regierungsrates vom
23. Juli 1915 bereits ausgerichtete kantonale Beitrag
macht von dem gesamten Unterstützungsbetrag der ge-
nannten Gewerkschaften und Verbände 3.8 °/» aus. Im
Vorjahr war den Gewerkschaften an ihre Arbeitslosen-
Unterstützung im Jahre 1913 im Betrage von 64.680
Franken ein Staatsbeitrag von 17,087 Fr., nämlich
2087 Fr. aus dem ordentlichen Kredite und 15,000 Fr.
aus dem kantonalen gemeinnützigen Hilfsfonds, oder
232/0 ihrer Auslagen ausgerichtet worden.

Zu den von den Arbeitergewerkschaften im Jahre 1914
ausgerichteten Unterstützungsbeträgen gibt das Sekretariat
des Gewerkschaftskartells noch folgende Erklärungen: Die
wirtschaftliche Krisis des Jahres 1913 habe sich auch
auf das Jahr 1914 ausgedehnt und sei durch den am
1. August ausgebrochenen Krieg ganz bedeutend ver-
schärft worden. Demzufolge seien erheblich größere An-
forderungen an die Arbeitergewerkschaften für Unter-
stützung arbeitsloser Mitglieder gestellt worden. Die Ge-
samtunterstützungssumme im Kanton Zürich war nach
früheren Berichten schon im Jahre 1913 drei- bis vier-
mal größer als z. B im Jahre 1910; die ausbezahlten
Unterstützungen für das Jahr 1914 übersteigen aber die-
jenigen für 1913 um das Zwei- bis Dreifache.

In Erwägung, daß die Kassen der Gewerkschaften
des Kantons Zürich infolge der außergewöhnlich ungün-
stigen Verhältnisse des Jahres 1914 überaus stark durch
die Arbeitslosenunterstützung ihrer Mitglieder in Anspruch

genommen worden sind, beantragt der Regterungsrat,
den Gewerkschaften im ganzen 20 °/o ihres Gesamtbe-
träges von 169,042 Fr., also Fr. 33.808 40, abzüglich
die bereits ausbezahlten 6500 Fr., auszurichten und den
Rest im Betrage von Fr. 27,308.40 dem kantonalen ge-
meinnützigen Hilfsfonds zu entnehmen.

Behagliche Wärme.
Wohltätig ist des Feuers Macht! Jedenfalls

hat Schiller bei der Schaffang feines Liedes von der

Zok. Lnsken, tisààlltiM-Wàà
Rkïi>î«i4ki»», VVüMingei'sti'äo. — Telephon.
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